






#WERT!

Implementation Guidance 3 - List of ESRS Data Points

Please find instructions, explanations and a disclaimer on the content of this Workbook in the accompanying explanatory note.

Standard (click to jump):
ESRS 2 - General Disclosures
ESRS 2 - Minimum Disclosure Requirements (MDR)
E1 - Climate Change
E2 - Pollution
E3 - Water and Marine Resources
E4 - Biodiversity and Ecosystems
E5 - Resource Use and Circular Economy
S1 - Own Workforce
S2 - Workers in the Value Chain
S3 - Affected Communities
S4 - Consumers and End-users
G1 - Business Conduct

Identification of MDR DPs in the topical ESRS.

Identification of Voluntary DPs

Blue colour used to identify TABLES in case DR and AR requires 
that some requirements can be broken down in several 
dimensions [i.e. by countries, region..]. The presentation in an 
ESRS statement does not necessarily need to be in tabular 
format, unless ESRS requires it.

XXXXXXXXXX Line items related to the tables are also highlighted in blue [i.e. 
ESRS E1-4_04 - E1-4_ 18]

This list is not intended to be used as a starting point of the materiality assessment [please refer to ESRS 1] 

Legend of colours used

EFRAG is funded by the European Union through the Single Market Programme in which the EEA-EFTA countries 
(Norway, Iceland and Liechtenstein), as well as Kosovo participate. Any views and opinions expressed are however 
those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Commission or 
of countries that participate in the Single Market Programme. Neither the European Union, the European Commission 
nor countries participating in the Single market Programme can be held responsible for them. © 2024 EFRAG All rights 
reserved.

Liste der ESRS-Datenpunkte im Excel-Format
(EFRAG IG 3) (Excel-Dokument)
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Erläuterungen zu der ESRS-Datenpunktliste
(EFRAG IG 3) (15 Seiten, PDF)

https://www.efrag.org/sites/default/fi les/sites/webpublishing/SiteAssets/
EFRAG%20IG%203%20List%20of%20ESRS%20Data%20Points%20-%20
Explanatory%20Note.pdf
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Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe übernehmen keine 
Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer Präambeln sind nur die 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren Texte. Diese amtlichen Texte sind über 

die Links in diesem Dokument unmittelbar zugänglich

►B VERORDNUNG (EG) Nr. 1893/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VERORDNUNG (EG) Nr. 1893/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 20. Dezember 2006

zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 

über bestimmte Bereiche der Statistik

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1)

Geändert durch:

Amtsblatt

Nr. Seite Datum

►M1 Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des  Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. März 2008

L 97 13 9.4.2008

►M2 Verordnung (EU) 2019/1243 des Europäischen Parlaments und des  Verordnung (EU) 2019/1243 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019

L 198 241 25.7.2019

02006R1893 — DE — 26.07.2019 — 002.001 — 1

„NACE-Code-Verordnung“
(48 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006
R1893-20190726&from=LV
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VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP PARLPARLP AMENTS UND DES RATES RATES RA

vom 18. Juni 2020 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 
der Verordnung Verordnung V (EU) 2019/2088 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP PARLPARLP AMENT UND DER RAT RAT RA DER EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP UNION — 

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag Vorschlag V der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- tschafts- tschaf und Sozialausschusses (1), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 3 Absatz 3 des VerVerV trags über die Europäische Union stellt auf die Errichtung eines Binnenmarkts ab, mit dem 
unter anderem auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstaftswachstaf ums sowie eines hohen Maßes an 
Umweltschutz und VerbesserVerbesserV ung der Umweltqualität auf die nachhaltige Entwicklung Europas hingewirkt wird. 

(2) Am 25. September 2015 hat die VN-Generalversammlung einen neuen globalen Rahmen zur nachhaltigen 
Entwicklung verabschiedet: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (im Folgenden „Agenda 2030“). Die 
Agenda 2030 hat als Kernstück die Ziele für nachhaltige Entwicklung und deckt die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit ab: die wirtschaftlichehaftlichehaf , soziale und die Umweltdimension. Die Mitteilung der Kommission vom 
22. November 2016 mit dem Titel „Auf dem Weg Weg W in eine nachhaltige Zukunft“ Zukunft“ Zukunf verbindet diese Nachhaltigkeitsziele 
mit dem politischen Rahmen der Union, um sicherzustellen, dass bei allen innen- und außenpolitischen 
Maßnahmen und Initiativen der Union diese Ziele von Beginn an mitberücksichtigt werden. In seinen Schlussfol-lussfol-lussf
gerungen vom 20. Juni 2017 hat der Rat die Entschlossenheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten bekräftigt, bekräftigt, bekräf die 
Agenda 2030 vollständig, kohärent, umfassend, integrativ und wirksam, in enger Zusammenarbeit mit den 
Partnern und anderen Akteuren, umzusetzen. Die Kommission hat am 11. Dezember 2019 ihre Mitteilung „über 

Amtsblatt der Europäischen Union 22.6.2020                                                                                                                                         DE22.6.2020                                                                                                                                         DE22.6.2020                                                                                                                                         22.6.2020                                                                                                                                         Amtsblatt 22.6.2020                                                                                                                                         Amtsblatt der 22.6.2020                                                                                                                                         der Europäischen 22.6.2020                                                                                                                                         Europäischen Uni22.6.2020                                                                                                                                         Uni L 198/13   

„Taxonomie-Verordnung“
(31 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2139 DER KOMMISSION

vom 4. Juni 2021

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum 
Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob 
diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088 (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/852 enthält den allgemeinen Rahmen für die Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit 
als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, damit festgelegt werden kann, in welchem Maße eine Investition öko­
logisch nachhaltig ist. Die genannte Verordnung gilt für von der Union oder den Mitgliedstaaten verabschiedete 
Maßnahmen zur Festlegung von Anforderungen an Finanzmarktteilnehmer oder Emittenten im Zusammenhang 
mit Finanzprodukten oder Unternehmensanleihen, die als ökologisch nachhaltig bereitgestellt werden, für Finanz­
marktteilnehmer, die Finanzprodukte bereitstellen, und für Unternehmen, für die die Verpflichtung gilt, eine 
nichtfinanzielle Erklärung nach Artikel 19a der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments oder des 
Rates (2) oder eine konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung nach Artikel 29a der Richtlinie zu veröffentlichen. 
Wirtschaftsakteure oder öffentliche Behörden, die nicht unter die Verordnung (EU) 2020/852 fallen, können diese 

9.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/19.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/19.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/19.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/19.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/19.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/19.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/1DE9.12.2021 Amtsblatt der Europäischen Union L 442/1DE

„Klima-Taxonomie-Verordnung“
(349 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139
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Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe übernehmen keine 
Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer Präambeln sind nur die 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren Texte. Diese amtlichen Texte sind über 

die Links in diesem Dokument unmittelbar zugänglich

►B DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2178 DER KOMMISSION DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2178 DER KOMMISSION

vom 6. Juli 2021

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Festlegung des Inhalts und der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter 
Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug auf ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und durch Festlegung der Methode, anhand deren die 

Einhaltung dieser Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 443 vom 10.12.2021, S. 9)

Geändert durch:

Amtsblatt

Nr. Seite Datum

►M1 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission vom 9. Mär Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission vom 9. März 
2022

L 188 1 15.7.2022

Berichtigt durch:Berichtigt durch:

►C1 Berichtigung, ABl. L 462 vom 28.12.2021, S. 19 (2021/2178) Berichtigung, ABl. L 462 vom 28.12.2021, S. 19 (2021/2178)

02021R2178 — DE — 01.01.2023 — 001.001 — 1

„Umwelt-Taxonomie-Offenlegungs-Verordnung“ - 
„Angaben-Verordnung“
(68 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R
2178-20230101
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)Gesetzescharakter)Gesetzeschar

VERORDNUNGEN

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1214 DER KOMMISSION 

vom 9. März 2022

zur Änderung der Delegierten Verordnung Verordnung V (EU) 2021/2139 in Bezug auf Wirtschaftstschaftstschaf tätigkeiten in 
bestimmten Energiesektoren und der Delegierten Verordnung Verordnung V (EU) 2021/2178 in Bezug auf 

besondere Offenlegungspflichten Offenlegungspflichten Offenlegungspf für diese Wirtschaftstschaftstschaf tätigkeiten 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP KOMMISSION —

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung Verordnung V (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung Verordnung V (EU) 
2019/2088 (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Delegierten Verordnung Verordnung V (EU) 2021/2139 der Kommission (2) sind technische Bewertungskriterien für 
mehrere Wirtschaftssektoren haftssektoren haf und -tätigkeiten festgelegt, die das Potenzial haben, zu den Zielen der Union in den 
Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel beizutragen. Diese Wirtschaftssektoretschaftssektoretschaf n und -tätigkeiten 
wurden aufgrund ihres Anteils an den Gesamttreibhausgasemissionen und ihres nachgewiesenen Potenzials, zur 
VerVerV meidung oder VerVerV ringerung von TreibhausgaseTreibhausgaseT missionen oder zum Abbau von TreibhausgasTreibhausgasT en beizutragen, 
ausgewählt. Zudem können diese Wirtschaftssektoretschaftssektoretschaf n und -tätigkeiten eine solche VerVerV meidung oder VerVerV ringerung, 
einen solchen Abbau oder eine langfristig Speicher bei anderen Sekt und Tätigkei hweislich 

DE Amtsblatt der Europäischen Union 15.7.2022 L 188/1  

„Spezial-Klima-Taxonomie-Verordnung 
(Kernenergie/fossiles Gas)“
(45 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214

#R
V1

66
1 

– 
#R

V1
70

6

Rechtsvorschrift 25 25
 „

Sp
ez

ia
l-K

lim
a-

Ta
xo

no
m

ie
-V

er
or

d
nu

ng
 (K

er
ne

ne
rg

ie
/f

os
sil

es
 G

as
)“

Seite 1 von 1
ESG 2024

AUSZUG

Download der  
Vollversion auf  
www.audfit.de

St
a

nd
: 0

1.
08

.2
02

4



DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2485 DER KOMMISSION 

vom 27. Juni 2023

zur Änderung der Delegierten Verordnung Verordnung V (EU) 2021/2139 durch Festlegung zusätzlicher 
technischer Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davdavda on 
auszugehen ist, dass bestimmte Wirtschaftsttschaftsttschaf ätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz 
oder zur Anpassung an den Klimawandel Klimawandel Klima leisten, und anhand deren bestimmt wird, ob diese 

Tätigkeiten erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeiden 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP KOMMISSION —

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung Verordnung V (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung Verordnung V
(EU) 2019/2088 (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung Verordnung V (EU) 2020/852 enthält den allgemeinen Rahmen, anhand dessen bestimmt wird, ob eine 
Wirtschaftstätigkeit aftstätigkeit af als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, damit festgelegt werden kann, in welchem Maße eine 
Investition ökologisch nachhaltig ist. Die genannte Verordnung Verordnung V gilt für von der Union oder den Mitgliedstaaten 
verabschiedete Maßnahmen zur Festlegung von AnforderAnforderAnf ungen an Finanzmarktteilnehmer oder Emittenten im 
Zusammenhang mit Finanzprodukten oder Unternehmensanleihen, die als ökologisch nachhaltig bereitgestellt 
werden, für Finanzmarktteilnehmer, lnehmer, lnehmer die Finanzprodukte bereitstellen, und für Unternehmen, für die die 
VerVerV pflichtung gilt, eine nichtfinanzielle Erklärung nach Artikel 19a der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) oder eine konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung nach Artikel 29a jener Richtlinie zu 
veröffentlichen. Wirtschaftsakteure oder öffentliche Behörden, die nicht unter die Verordnung Verordnung V (EU) 2020/852 
fallen, können diese Verordnung Verordnung V auf freiwilliger Basis anwenden.

(2) In der Delegierten Verordnung Verordnung V (EU) 2021/2139 der Kommission (3) sind die technischen Bewertungskriterien 
festgelegt, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine bestimmte 

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2485  21.11.2023

„Überarbeitung der Klima-Taxonomie-Verordnung“
(69 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2486 DER KOMMISSION 

vom 27. Juni 2023

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zur 
nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, zum Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, zur Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung oder zum 
Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme leistet, und anhand deren 
bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen 
Umweltziele vermeidet, und zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 der 

Kommission in Bezug auf besondere Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088 (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 4, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
und Artikel 15 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/852 enthält den allgemeinen Rahmen, anhand dessen bestimmt wird, ob eine 
Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, damit festgelegt werden kann, in welchem Maße eine 
Investition ökologisch nachhaltig ist. Die genannte Verordnung gilt für von der Union oder den Mitgliedstaaten 
verabschiedete Maßnahmen zur Festlegung von Anforderungen an Finanzmarktteilnehmer oder Emittenten im 
Zusammenhang mit Finanzprodukten oder Unternehmensanleihen, die als ökologisch nachhaltig bereitgestellt 
werden, für Finanzmarktteilnehmer, die Finanzprodukte bereitstellen, und für Unternehmen, für die die 
Verpflichtung gilt, eine nichtfinanzielle Erklärung nach Artikel 19a der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) oder eine konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung nach Artikel 29a jener Richtlinie zu 
veröffentlichen. Wirtschaftsakteure oder öffentliche Behörden, die nicht unter die Verordnung (EU) 2020/852 

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2486  21.11.2023

„Verordnung für vier übrigen, nicht-klimabezogene 
Umweltziele“
(164 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486
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BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION 

zur Auslegung und Umsetzung bestimmter Rechtsvorschriften iften if des delegierten Rechtsakts über die 
Offenlegungspflichten Offenlegungspflichten Offenlegungspf nach Artikel 8 der EU-TEU-TEU- axTaxT onomie-Vonomie-Vonomie- erordnung Verordnung V für die Meldung von 
taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Wirtschaftstschaftstschaf tätigkeiten und VerVerV mögenswerten (zweite 

Bekanntmachung der Kommission) 

(C/2023/305)

Mit der Verordnung Verordnung V über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (im Folgenden 
„TaxTaxT onomie-Verordnung“) Verordnung“) V wurde ein einheitliches KlassifikationssysteKlassifikationssysteKlassif m der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstä­
tigkeiten geschaffen; eschaffen; eschaff ferner wurden in Bezug auf diese Tätigkeiten TransparenzpfTransparenzpfT lichten für bestimmte Nicht-Finanz- und 
Finanzunternehmen eingeführt (1).

Im Juni 2021 erließ die Kommission den delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie (2) zur Durchführung der 
TaxTaxT onomie-Verordnung Verordnung V im Hinblick auf Wirtschaftstätigkeiaftstätigkeiaf ten, die einen wesentlichen Beitrag zur VerVerV wirklichung der 
Ziele des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel leisten (im Folgenden „taxonomiekonforonforonf me Tätigkeiten“). 
Im März 2022 änderte die Kommission den delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie, indem sie Kriterien für 
bestimmte neue Tätigkeiten im Energiebereich hinzufügte (3).

Im Juli 2021 erließ die Kommission einen delegierten Rechtsakt, in dem die für Unternehmen nach Artikel 8 der 
TaxTaxT onomie-Verordnung Verordnung V geltenden Offenlegungspflichten in Bezug auf die TaxTaxT onomiefähigkeit und -konforonforonf mität ihrer 
Tätigkeiten festgelegt sind (im Folgenden „delegierter Rechtsakt über die Offenlegungspflichten“) (4).

Die Kommission hat bereits die folgenden folgenden f drei Leitfäden zum Inhalt des delegierten Rechtsakts über die Offenlegungs­
pflichten veröffentlicht:veröffentlicht:veröff

— eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit häufig häufig häuf gestellten Fragen (Frequently Asked Questions, FAFAF Q) 
zum Thema „What „What „ is the EU TaxTaxT onomy Article 8 delegated act and how will it work in practice?“ (Was (Was (W ist der 
delegierte Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie nach Artikel 8 und wie wird er in der Praxis funktionieren?) (5);

— eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit häufig häufig häuf gestellten Fragen dazu, wie Finanz- und Nicht- 
Finanzunternehmen ihre taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und VerVerV mögenswerte gemäß dem delegierten 
Rechtsakt über die Offenlegungspflichten melden sollten (6);

— eine Bekanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften iften if des delegierten Rechtsakts über 
die OffenlegungspflichtOffenlegungspflichtOffenlegungspf en für die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeitschaftstätigkeitschaf ten (7).

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe C    

C/2023/305  20.10.2023

„Q&A zu EU-Tax-VO“
Bekanntmachung der Kommission C/2023/305 zur Auslegung 
und Umsetzung bestimmter Rechtsforschriften des  delegierten 
Rechtsakts über die Offenlegungspfl ichten nach Art. 8 der 
EU-Tax-VO vom 20.10.2023 (22 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300305
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1288 DER KOMMISSION 

vom 6. April 2022

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der 
Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen, des Inhalts, der Methoden und der Darstellung von Informationen in 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsindikatoren und nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen 
sowie des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit der Bewerbung 
ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Investitionsziele in vorvertraglichen 

Dokumenten, auf Internetseiten und in regelmäßigen Berichten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (1), insbesondere auf Artikel 2a Absatz 3, 
Artikel 4 Absatz 6 Unterabsatz 3, Artikel 4 Absatz 7 Unterabsatz 2, Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 4, Artikel 8 Absatz 4 
Unterabsatz 4, Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 4, Artikel 9 Absatz 6 Unterabsatz 4, Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 4 und 
Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 4 und Artikel 11 Absatz 5 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

DE Amtsblatt der Europäischen Union 25.7.2022 L 196/1  

Ergänzung zu Finanzdienstleistungssektor
(72 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288
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VERORDNUNG (EU) 2023/2859 DES EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP PARLPARLP AMENTS UND DES RATES RATES RA

vom 13. Dezember 2023

zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff iff if auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 

Informationen 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP PARLPARLP AMENT UND DER RAT RAT RA DER EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP UNION —

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag Vorschlag V der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- tschafts- tschaf und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein einfacher und strukturierter Zugang zu Daten ist wichtig, damit Entscheidungsträger, er, er professionelle Anleger und 
Kleinanleger, Kleinanleger, Kleinanleger nichtstaatliche Organisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Sozial- und Umweltorganiweltorganiweltor ­
sationen sowie andere Interessenträger in Wirtschaft und Gesellschaft haft haf fundierte, sachkundige sowie umwelt- und 
sozialverträgliche Investitionsentscheidungen treffen können, die dem effizienten Funktionieren des Marktes dienen. 
Ebenso ist die Bereitstellung zuverlässiger und systematisierter InforInforInf mationsquellen von besonderer Bedeutung für 
Forscher und Praktiker in der Wissenschaft, aft, af die empirische oder theoretische Forschung auf dem Gebiet der 
Finanzmärkte betreiben. Die Sicherstellung eines einfacheren Zugangs zu öffentlichen InforInforInf mationen, auch zu 
freiwillig bereitgestellten InforInforInf mationen, ist ferner erforderlich, um die Möglichkeiten kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) im Hinblick auf Wachstum, Wachstum, W Sichtbarkeit und Innovation zu förderförderf n. Die Einrichtung 
gemeinsamer unionsweiter Datenräume in wichtigen Wirtschaftszweigen, einschließlich des Finanzsektors, dient 
dem einfachen Zugang zu zuverlässigen InforInforInf mationsquellen in diesen Wirtschaftszweigen.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2859  20.12.2023

„ESAP“-Verordnung
(22 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302859
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VERORDNUNG (EU) 2023/2869 DES EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP PARLPARLP AMENTS UND DES RATES RATES RA

vom 13. Dezember 2023

zur Änderung bestimmter Verordnungen Verordnungen V in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des 
zentralen europäischen Zugangsportals 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP PARLPARLP AMENT UND DER RAT RAT RA DER EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP UNION —

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag Vorschlag V der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- tschafts- tschaf und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein einfacher und strukturierter Zugang zu Daten, einschließlich zu InforInforInf mationen, die freiwillig bereitgestellt 
werden, ist wichtig, damit Entscheidungsträger in Wirtschaft tschaft tschaf und Gesellschaft haft haf fundierte Entscheidungen treffen 
können, die dem effizienten Funktionieren des Marktes dienen. Ein derartiger Zugang ist ferner erforderlich, um die 
Möglichkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Hinblick auf WachstWachstW um, Sichtbarkeit und 
Innovation zu förderförderf n. Die Einrichtung gemeinsamer europäischer Datenräume in wichtigen Wirtschaftszweigtschaftszweigtschaf en, 
einschließlich des Finanzsektors, dient dem einfachen Zugang zu zuverlässigen InforInforInf mationsquellen in diesen 
Wirtschaftszweigen. aftszweigen. af Der Finanzsektor dürfte dürfte dürf in den nächsten Jahren selbst einen digitalen Wandel Wandel W durchlaufen und 
die Union sollte diesen Wandel Wandel W insbesondere durch die Förderung eines datengesteuerten Finanzwesens 
unterstützen. Darüber hinaus besteht ein wichtiges Instrument zur VerVerV wirklichung des Übergangs zu einer grünen 
Wirtschaft aft af in der Union darin, das nachhaltige Finanzwesen in den Mittelpunkt des Finanzsystems zu stellen. Damit 

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2869  20.12.2023

„Omnibus-Verordnung“
(28 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302869
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RICHTLINIE (EU) 2023/2864 DES EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP PARLPARLP AMENTS UND DES RATES RATES RA

vom 13. Dezember 2023

zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des 
zentralen europäischen Zugangsportals 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP PARLPARLP AMENT UND DER RAT RAT RA DER EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP UNION –

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die Artikel 50, 53, 62 und 114,

auf Vorschlag Vorschlag V der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- tschafts- tschaf und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein einfacher und strukturierter Zugang zu Daten, einschließlich zu InforInforInf mationen, die freiwillig bereitgestellt 
werden, ist wichtig, damit Entscheidungsträger in Wirtschaft tschaft tschaf und Gesellschaft haft haf fundierte Entscheidungen treffen 
können, die dem effizienten Funktionieren des Marktes dienen. Ein derartiger Zugang ist ferner erforderlich, um die 
Möglichkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Hinblick auf WachstWachstW um, Sichtbarkeit und 
Innovation zu förderförderf n. Die Einrichtung gemeinsamer europäischer Datenräume in wichtigen Wirtschaftszweigtschaftszweigtschaf en, 
einschließlich des Finanzsektors, dient dem einfachen Zugang zu zuverlässigen InforInforInf mationsquellen in diesen 
Wirtschaftszweigen. aftszweigen. af Der Finanzsektor dürfte dürfte dürf in den nächsten Jahren selbst einen digitalen Wandel Wandel W durchlaufen und 
die Union sollte diesen Wandel Wandel W insbesondere durch die Förderung eines datengesteuerten Finanzwesens 
unterstützen. Darüber hinaus besteht ein wichtiges Instrument zur VerVerV wirklichung des Übergangs zu einer grünen 
Wirtschaft aft af in der Union darin, das nachhaltige Finanzwesen in den Mittelpunkt des Finanzsystems zu stellen. Damit 

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2864  20.12.2023

„Omnibus-Richtlinie“
(27 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302864
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DELEGIERTE RICHTLINIE (EU) 2023/2775 DER KOMMISSION 

vom 17. Oktober 2023

zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Anpassung der Größenkriterien für Kleinstunternehmen und für kleine, mittlere und große 

Unternehmen oder Gruppen 

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP KOMMISSION —

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsforforf men und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 13,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit den Berichtspflichten im Bereich der Rechnungslegung werden verschiedene Ziele verfolgt. folgt. f Sie liefern nicht nur 
den Anlegern an den Kapitalmärkten InforInforInf mationen, sondern dienen auch der Rechenschaftslegung über frühere 
Transaktionen Transaktionen T und verbessern die Corporate Governance. Um zu gewährleisten, dass diese Pflichten ihre Zwecke 
erfüllen, und um die Unternehmen administrativ zu entlasten, sollten diese Pflichten gestrafft trafft traff werden.

(2) Angesichts der erheblichen Inflation in den Jahren 2021 und 2022 wurden die monetären Kriterien für die 
Bestimmung der Größenkategorie eines Unternehmens überprüft, prüft, prüf um den Auswirkungen der Inflation Inflation Inf Rechnung 
zu tragen.

(3) Eurostat-Daten zufolge zufolge zuf lag die kumulierte Inflationsrate im Euro-Währungsgebiet im Zehnjahreszeitraum vom 
1. Januar 2013 bis 31. März 2023 bei 24,3 %, während sie in der gesamten EU im selben Zeitraum 27,2 % betrug.

(4) Aus diesem Grund hält die Kommission eine inflationsbedingte Bereinigung und Aufrundung der in Artikel 3 
Absätze 1 bis 7 der Richtlinie 2013/34/EU genannten Schwellenwerte um 25 % für notwendig.

(5) Die Richtlinie 2013/34/EU sollte daher entsprechend geändert werden.

(6) Damit die angepassten Schwellenwerte den Unternehmen oder Gruppen so bald wie möglich zugutekommen, 
sollt die Rechts- und waltungsvorschrif die forderlich forderlich f sind, dieser Richtlinie nachzuk

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2775  21.12.2023

„Richtlinie zur Anpassung der Schwellenwerte“
(3 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302775
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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen 

A. Problem und Ziel 

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. De-
zember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) (Corporate Sustainability Re-
porting Directive, CSRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten bis zum 6. Juli 2024 zur Einführung 
einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für nach dem Bilanzrecht als große sowie als kleine 
oder mittelgroße kapitalmarktorientierte definierte Unternehmen und einer Prüfung der ent-
sprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung. Damit trägt das Gesetz insbesondere zur 
rechtzeitigen Erreichung des Ziels 12 der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei, 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherzustellen. Diese Verpflichtung wird mit 
dem vorliegenden Gesetz umgesetzt. Im Zuge der Umsetzung wird auch der bestehende 
Rechtsrahmen überprüft und punktuell angepasst. 

B. Lösung 

Zur Umsetzung der unter A. genannten Ziele sind Änderungen, vor allem im Handelsge-
setzbuch, im Wertpapierhandelsgesetz und in der Wirtschaftsprüferordnung erforderlich. setzbuch, im Wertpapierhandelsgesetz und in der Wirtschaftsprüferordnung erforderlich. setzbuch, im Wertpapierhandelsgesetz und in der Wir

C. Alternativen 

„CSRD-Umsetzung HGB“
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der CSRD-
Richtlinie vom 24.07.2024 (181 Seiten, PDF)

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/
RefE_CSRD_UmsG.html
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Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur
Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG)
LkSG

Ausfertigungsdatum: 16.07.2021

Vollzitat:

"Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959)"

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 23.7.2021 +++)

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 16.7.2021 I 2595 vom Bundestag beschlossen. Es tritt gem. Art. 5 Abs. 1 dieses
G am 1.1.2023 in Kraft. § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 2 und die §§ 19 bis 21 treten gem. Art. 5 Abs. 2 am 23.7.2021 in
Kraft.

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform, die
1.   ihre Hauptverwaltung, ihre Hauptniederlassung, ihren Verwaltungssitz oder ihren satzungsmäßigen Sitz im

Inland haben und
2.   in der Regel mindestens 3 000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen; ins Ausland entsandte Arbeitnehmer

sind erfasst.
Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist dieses Gesetz auch anzuwenden auf Unternehmen ungeachtet ihrer
Rechtsform, die
1.   eine Zweigniederlassung gemäß § 13d des Handelsgesetzbuchs im Inland haben und
2.   in der Regel mindestens 3 000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen.

„LKSG“
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspfl ichten zur 
 Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten 
(Lieferkettensorgfaltspfl ichtengesetz - LkSG) (14 Seiten, PDF)

https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/BJNR295910021.html
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RICHTLINIE (EU) 2024/1760 DES EUROPÄISCHEOPÄISCHEOP N PARLPARLP AMENTS UND DES RATESRATESRA

vom 13. Juni 2024

über die Sorgfaltspflichten Sorgfaltspflichten Sorgfaltspf von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung Verordnung V (EU) 2023/2859

(Text (Text (T von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE OPÄISCHE OP PARLPARLP AMENT UND DER RAT RAT RA DER EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN OP UNION —

gestützt auf den VerVerV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 50 Absatz 1, Artikel 50 
Absatz 2 Buchstabe g und Artikel 114,

auf VorscVorscV hlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- tschafts- tschaf und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren fahren f (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 2 des VerVerV trags über die Europäische Union (EUV) gründet sich die Union auf die WerWerW te der Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der WahrWahrW ung der Menschenrechte, wie sie 
in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankert sind. Diese grundlegenden 
WerWerW te der Union, die für ihre eigene Entstehung maßgebend waren, sowie die universelle Gültigkeit und 
Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Achtung der Grundsätze der Charta der VereintVereintV en 
Nationen und des Völkerrechts sollten das Handeln der Union auf internationaler Ebene leiten. Zu einem solchen 
Handeln gehört auch die Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlicaftlicaf hen, sozialen und ökologischen Entwicklung der 
Entwicklungsländer.

(2) Im Einklang mit Artikel 191 des VerVerV trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zählen ein hohes 
Maß an Umweltschutz und VerbesserVerbesserV ung der Umweltqualität sowie die Förderung europäischer Grundwerte zu den 
Prioritäten der Union, wie in der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der 
europäische Grüne Deal“ dargelegt. Diese Ziele erforderforderf n eine Mitwirkung nicht nur der Behörden, sondern auch der 

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
Reihe L

2024/1760 5.7.2024

„CSDDD“
Richtlinie (EU) 2024/1760 über die Sorgfaltspfl icht von 
 Unternehmen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und zur 
 Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung 
(EU) 2023/2859 vom 13.06.2024 (58 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760
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„ESRS LSME“
Entwurf ESRS für kapitalmarktorientierte KMU (ESRS LSME) vom 
Januar 2024 (189 Seiten, PDF)

https://www.efrag.org/sites/default/fi les/sites/webpublishing/SiteAssets/
ESRS%20LSME%20ED.pdf
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„ESRS VSME“
Entwurf freiwillige ESRS für nicht kapitalmarktorientierte KMU 
(ESRS VSME) (56 Seiten, PDF)

https://www.efrag.org/sites/default/fi les/sites/webpublishing/SiteAssets/
VSME%20ED%20January%202024.pdf
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ADDENDUM 
BASIS FOR CONCLUSIONS ESRS 

LSME ED 

PART 1 - ‘two columns comparison ESRS 
LSME ED -Set 1’

PART 2 – Changes made by EFRAG SRB to 
ESRS LSME ED approved by EFRAG SR TEG 

Nachtrag Entwurf ESRS LSME – Basis für Schlussfolgerungen
(473 Seiten, PDF)

https://www.efrag.org/sites/default/fi les/sites/webpublishing/SiteAssets/
ADDENDUM%20Basis%20for%20Conclusions%20ESRS%20LSME%20ED%20
Jan%202024.pdf
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ÜBERSICHT Anlagen 
 

  Seite 

HANDOUTS 

1 Gliederung ESG-Qualifizierungsprogramm 2024 #HO0001 

2 Leitfaden zur Wesentlichkeitsanalyse in 10 Schritten #HO0002 

3 „Steckbrief“: Angaben nach den ESRS-Standards #HO0003 

4 Nachhaltigkeitsaspekte, die vom Unternehmen bei der Wesentlichkeitsbe-
wertung zu berücksichtigen sind – „Long-List“ 

#HO0004 

5 "DR-Katalog": Maximal 104 Disclosure Requirements #HO0005 

6 MASTERPLAN ZUR WESENTLICHKEITSBEWERTUNG UND NACHHALTIGKEITSBE-
RICHTERSTATTUNG 

#HO0010 

7 Der Weg von der Wesentlichkeitsanalyse zur Nachhaltigkeitsbericht-       
erstattung 

#HO0011 
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  Seite 

OFFENGELEGTE BERICHTE 

H Hinweisblatt „Offengelegte Berichte“ (read me) #OB0001 

0 Überblick „Offengelegte Berichte“ (OB) #OB0002 

1 LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG, Göppingen/Satteldorf – 
Nachhaltigkeitsbericht 2022  – AUSZUG #OB0003 

2 BERTELSMANN, Gütersloh – Geschäftsbericht 2022  – AUSZUG #OB0076 

3 EVONIK, Essen – Nachhaltigkeitsbericht 2022  – AUSZUG #OB0275 

4 Allianz SE, München – Nachhaltigkeitsbericht 2023  – AUSZUG #OB0432 

5 Arla Foods amba, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023  – AUSZUG #OB0730 

6 BASF SE, Ludwigshafen – Nachhaltigkeitsbericht 2023  – AUSZUG #OB0889 

7 H+H International A/S, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023 erstma-
lig nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS  – AUSZUG #OB0957 

8 Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart – Nachhaltigkeitsbericht 2023 
(nach GRI) – AUSZUG #OB1088 

9 Netcompany Group A/S, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023 
– AUSZUG #OB1347 

10 Trelleborg AB, Schweden – Nachhaltigkeitsbericht 2023  – AUSZUG #OB1519 
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„Offengelegte Berichte“ (read me)

08
/2

02
4

ANLEITUNG – Wo finde ich die Vorschriften?

Variante 1: Download-Center von AUDfIT®

Mit der Anmeldebestätigung per E-Mail haben Sie einen persönlichen SD-Code bekommen

Beispiel:

Bitte gehen Sie auf unsere Homepage und dort in den Bereich „Seminardokumente“.
Sie können auf folgenden Link mit Strg + Mausklick gehen: https://audfit.de/digitales-skript/
Sie gelangen auf unsere Webseite, auf der Sie Ihren persönlichen SD-Code (per E-Mail 
zugegangen) eingeben können:

Im Seminardokumente-Bereich finden Sie alle in der Übersicht (OB 0)
„Überblick Offengelegte Berichte (OB)“
unter der entsprechenden Nummerierung:
Beispiel:

OB „Offengelegte Berichte“
OB 1 LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG, Göppingen/Satteldorf –

Nachhaltigkeitsbericht 2022
(72 Seiten, PDF)

Nun können Sie sich die gewünschten Rechtsvorschriften ansehen und/oder herunterladen.

Variante 2: Aufruf über Ihren Internet-Browser per Hyperlink
In „Offengelegter Bericht 0“ haben wir Ihnen einen Überblick (Zusammenfassung) der 
Berichte erstellt. In dieser finden Sie unterhalb der Beschreibung der einzelnen Dateien einen 
Hyperlink, in blauer Schrift, den Sie direkt anklicken können und so direkt zu dem 
entsprechenden Bericht können.
Voraussetzung: Sie benötigen eine funktionierende Internetverbindung

Beispiel: LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG,
Göppingen/Satteldorf – Nachhaltigkeitsbericht 2022
(72 Seiten, PDF)
https://www.leonhard-
weiss.de/assets/nachhaltigkeit/2022%20Nachhaltigkeitsbericht%20DE%20WEB.pdf

Variante 3: Aufruf über QR-Code
In der 3. Spalte der Rechtsvorschriften finden Sie jeweils einen entsprechenden QR-Code.
Sie brauchen dazu ein zusätzliches Gerät (Handy, Tablet) mit dem Sie den QR-Code 
abfotografieren und dann die angezeigte URL öffnen können.
Beispiel:
OB „Offengelegte Berichte“
OB 1 LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG, Göppingen/Satteldorf 

– Nachhaltigkeitsbericht 2022

Mit der Maus auf diesen 
Pfad gehen und mit STRG 

+ Mausklick aktivieren
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Überblick „Offengelegte Berichte“ (OB)
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OB „Offengelegte Berichte“ QR-Code

1 LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG, Göppingen/Satteldorf –
Nachhaltigkeitsbericht 2022 (72 Seiten, PDF)
• Baubranche
https://www.leonhard-
weiss.de/assets/nachhaltigkeit/2022%20Nachhaltigkeitsbericht%20DE%20WEB.pdf

2 BERTELSMANN, Gütersloh – Geschäftsbericht 2022 (198 Seiten, PDF)
• Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen
https://gb2022.bertelsmann.de/bertelsmann/annual/2022/gb/basic/German/index.html
#0

3 EVONIK, Essen – Nachhaltigkeitsbericht 2022 (156 Seiten, PDF)
• Chemie-Industrie
https://files.evonik.com/shared-files/nachhaltigkeitsbericht-2023-8328.pdf

4 Allianz SE, München – Nachhaltigkeitsbericht 2023 (297 Seiten, PDF)
• Versicherungen und Asset Management
• Interne Kontrollen S. 131
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability
/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf

5 Arla Foods amba, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023 erstmalig nach den 
(noch freiwilligen) Regelungen der ESRS (158 Seiten, PDF)
• Nahrungsmittelindustrie
• ESRS 2 IRO-2 : Index der DR auf Seite 154
• Wesentlichkeitsanalyse S. 30f
https://www.arla.com/493575/globalassets/arla-global/company---
overview/investor/annual-reports/2023/arla_annual-report-2023_de_v2.pdf

6 BASF SE, Ludwigshafen – Nachhaltigkeitsbericht 2023 erstmalig nach den 
(noch freiwilligen) Regelungen der ESRS (67 Seiten, PDF)
• Chemie-Industrie
https://bericht.basf.com/2023/de/_assets/downloads/esg-environment-social-
governance-basf-gb23.pdf

7 H+H International A/S, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023 erstmalig nach 
den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS (130 Seiten, PDF)
• ESRS 2 IRO-2 : Index der DR auf Seite 50
• ESRS 2 IRO-2: ESRS 2 Anlage B auf Seite 79f.
• Wesentlichkeitsanalyse S. 54f
https://attachment.news.eu.nasdaq.com/abbf106e99eb9fb3ca52ac855193d309e

8 Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart – Nachhaltigkeitsbericht 2023 (nach GRI) 
(258 Seiten, PDF)
• Automobilbranche
https://group.mercedes-benz.com/dokumente/nachhaltigkeit/berichte/mercedes-
benz-nachhaltigkeitsbericht-2023.pdf

9 Netcompany Group A/S, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023 erstmalig 
nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS (171 Seiten, PDF)
• Branche: Software & IT-Services
• ESRS 2 IRO-1 Prozess zur Ermittlung IROs S. 41
• ESRS 2 SBM-2 Stakeholder   S. 54
• ESRS 2 GOV-4 Sustainability Due Dilligence S. 51
https://netcompany.com/investor/annual-report/

10 Trelleborg AB, Schweden – Nachhaltigkeitsbericht 2023 (144 Seiten, PDF)
• Branche: Industrie
• ESRS 2 SBM 1 Strategie, Geschäftsmodell S. 114
https://storage.mfn.se/17cc2eb7-a8c0-4a42-a78c-e7820de5ac9c/trelleborg-annual-
report-2023.pdf

#OB0003

#OB0076

#OB0275

#OB0432

#OB0730

#OB0889

#OB0957

#OB1088

#OB1347

#OB1519
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LEONHARD WEISS
BAUUNTERNEHMUNG

BAUEN
IM EINKLANG MIT

MENSCH,
NATUR UND

UMWELT

LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG, Göppingen/Satteldorf – 
Nachhaltigkeitsbericht 2022
(72 Seiten, PDF)

https://www.leonhard-weiss.de/assets/nachhaltigkeit/2022%20Nachhaltigkeitsbericht%20DE%20WEB.pdf
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Geschäftsbericht 2022

BERTELSMANN, Gütersloh – Geschäftsbericht 2022
(198 Seiten, PDF)

https://gb2022.bertelsmann.de/bertelsmann/annual/2022/gb/basic/German/index.html#0

#O
B0

07
6 

– 
#O

B0
27

4
2 

BE
RT

EL
SM

A
N

N
, G

üt
er

slo
h 

– 
G

es
ch

äf
ts

be
ric

ht
 2

02
2

Offengelegte Berichte 2
Seite 1 von 1
ESG 2024

AUSZUG

Download der  
Vollversion auf  
www.audfit.de

St
a

nd
: 0

1.
08

.2
02

4



2022
NACH
HALTIGKEITS
             BERICHT2022BERICHT20222022Improve!2022

EVONIK, Essen – Nachhaltigkeitsbericht 2022
(156 Seiten, PDF)

https://fi les.evonik.com/shared-fi les/nachhaltigkeitsbericht-2023-8328.pdf
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Courage to
move forward

Courage
move forward

Courage
ALLIANZ KONZERN

Geschäftsbericht 2023

Allianz SE, München – Nachhaltigkeitsbericht 2023 
(297 Seiten, PDF)

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/
sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf

#O
B0

43
2 

– 
#O

B0
72

9
4 

A
llia

nz
 S

E,
 M

ün
ch

en
 –

 N
ac

hh
al

tig
ke

its
be

ric
ht

 2
02

3 

Offengelegte Berichte 4
Seite 1 von 1
ESG 2024

AUSZUG

Download der  
Vollversion auf  
www.audfit.de

St
a

nd
: 0

1.
08

.2
02

4



JAHRESBERICHT
2023

Arla Foods amba, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023
erstmalig nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS 
(158 Seiten, PDF)

https://www.arla.com/493575/globalassets/arla-global/company---over-
view/investor/annual-reports/2023/arla_annual-report-2023_de_v2.pdf
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BASF-Bericht 2023    Zusammengefasster Lagebericht – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung 

Umwelt, Soziales,  
Unternehmensführung 

Wir wollen zu einer Welt mit mehr Lebensqualität für alle beitragen. Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln ist dabei 
fest in unserem Unternehmenszweck, unserer Strategie, unseren Zielen und unserem operativen Geschäft verankert. 

Die Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten auf die auf die auf
Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind wichtige 
Aspekte unseres allgemeinen Chancen- und Risikomanagements
(ab Seite 173). Wir tragen in vielfältiger Weise zu Nachhaltigkeit und 
den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) bei (siehe Seite 
49). Unsere Innovationen, Produkte und Technologien helfen etwa
dabei, natürliche Ressourcen effizienter zu nutzen, den Bedarf an 
Nahrungsmitteln zu decken, klimafreundliche Mobilität zu ermögli-
chen, Emissionen und Abfälle zu verringern oder die Leistungsfähig-
keit erneuerbarer Energien zu erhöhen. Gleichzeitig verursachen wir 
CO2-Emissionen, verbrauchen Wasser oder beziehen Rohstoffe, bei 
deren Gewinnung durch unsere Lieferanten ein potenzielles Risiko 
für die Verletzung von Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards 
besteht. Daher arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren positiven 
Einfluss auf die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen (siehe Seite 49) 
entlang unserer Wertschöpfungskette auszuweiten und die negativen
Auswirkungen zu reduzieren. 

Unser Anspruch ist es, unser Geschäft verantwortungsvoll, sicher, 
und ressourceneffizient zu betreiben. Unsere Unternehmenswerte 
und unser globaler Verhaltenskodex dienen hierbei als Richtschnur. 
Mit umfangreichen Management- und Monitoringsystemen wollen 
wir sicherstellen, dass wir im Einklang mit geltendem Recht agieren 
und unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft 
wahrnehmen. Von unseren Geschäftspartnern fordern wir, dass sie 
sich ebenfalls an geltende Gesetze, Vorschriften und international 

anerkannte Grundsätze halten. Um kritische Fragen zu erörtern und 
bei Bedarf gemeinsame Lösungswege zu entwickeln, suchen wir 
den Dialog mit unseren Stakeholdern. Wir engagieren uns zudem in 
zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativen, um Themen sowohl allgemein
als auch spezifisch mit Bezug auf unsere Wertschöpfungskette vor-
anzubringen.

▪ Im Fokus: Klimawandel Seite 29

▪ Energie und Klimaschutz Seite 102

▪ Im Fokus: Luftemissionen,  
Abfall, Altlasten Seite 110

▪ Im Fokus: Wasser Seite 112

▪ Im Fokus: Biodiversität und  
Ökosysteme Seite 116

▪ RohstoffeRohstoffeRohstof Seite 121

▪ Im Fokus: Kreislaufwirtschaft  
und Ressourceneffizienz Seite 46

▪ Im Fokus: Anlagensicherheit Seite 127

▪ Gefahrenabwehr Seite 129

▪ Transportsicherheit Transportsicherheit T Seite 130

▪ Mitarbeitende Seite 132

▪ Im Fokus: Einbeziehung  
von Vielfalt Seite 138

▪ Stakeholder- und gesellschaftliches Stakeholder- und gesellschaftliches Stakeholder
Engagement Seite 140

▪ Im Fokus: Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz Seite 143

▪ Produktsicherheit Seite 146

▪ Qualitätsmanagement Seite 148

▪ Im Fokus: Produktverantwortung  
für Pflanzenschutz und  
Saatgut Seite 149

▪ Unternehmens-, Informations-  
und Cybersicherheit Seite 152

▪ Im Fokus: Unsere Werte und  
weltweiten Standards Seite 33

▪ Im Fokus: Verantwortung für  
Menschenrechte, Arbeits-  
und Sozialstandards Seite 154

▪ Lieferantenmanagement Seite 158

▪ Corporate Governance Seite 192

▪ Compliance Seite 202

Überblick zu den Kapiteln entlang der Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 

E
Environmental
Umwelt

S
Social
Soziales

G
Governance
Unternehmensführung

   100

BASF SE, Ludwigshafen – Nachhaltigkeitsbericht 2023
erstmalig nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS 
(67 Seiten, PDF)

https://bericht.basf.com/2023/de/_assets/downloads/esg-environment-social-
governance-basf-gb23.pdf
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2023
Annual Report
2023
Annual Report
2023
H+H International A/S

CVR-no: 49 61 98 12 | LEI:  3800GJODT6FV8QM841 | Lautrupsgade 7, 5th Floor. 2100 Copenhagen Ø

H+H International A/S, Dänemark – Nachhaltigkeitsbericht 2023
erstmalig nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS 
(130 Seiten, PDF)

https://attachment.news.eu.nasdaq.com/abbf106e99eb9fb3ca52ac855193d309e
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Nachhaltigkeitsbericht 2023

Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart – 
Nachhaltigkeitsbericht 2023
(nach GRI) (258 Seiten, PDF)

https://group.mercedes-benz.com/dokumente/nachhaltigkeit/berichte/
mercedes-benz-nachhaltigkeitsbericht-2023.pdf
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Annual Report 2023Annual Report 2023

Netcompany Group A/S, Dänemark – 
Nachhaltigkeitsbericht 2023
erstmalig nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS 
(171 Seiten, PDF)

https://netcompany.com/investor/annual-report/
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PROTECTING THE 
ESSENTIAL

Trelleborg AB, Schweden – Nachhaltigkeitsbericht 2023
(144 Seiten, PDF)

https://storage.mfn.se/17cc2eb7-a8c0-4a42-a78c-e7820de5ac9c/trelleborg-annual-report-2023.pdf
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